
 

 
Bekanntmachung 

 
 

Die Urnen-Stelen auf den Friedhöfen in D’horn und Heistern wurden am 25.10.2016  
feierlich eingesegnet. Sie können nun für Beisetzungen genutzt werden. 

  
 

                                                
                                                    
 
 

Urnenstele auf dem Friedhof Heistern                                                                                           

                

                                                                                                                   
 
 
               Urnenstele auf dem Friedhof D’horn 
 

Auf dem Friedhof D’horn befindet sich die Urnenstele in der nordöstlichen Ecke des Friedhofes, in 
Heistern direkt am Eingang des Friedhofes, rechts, gegenüber der Leichenhalle. 
Jede Stele verfügt über 16 Urnennischen, die jeweils mit bis zu zwei Urnen genutzt werden können. 
Bei der Auswahl der Urnen ist zu berücksichtigen, dass die max. Höhe der Urnennische von  
40 cm nicht überschritten werden darf. 
Die Urnennischen werden mit Grabplatten, die seitens der Gemeinde gestellt werden, verschlossen. 
Die Beschriftung muss beim Steinmetzbetrieb Daniel Figurski, Ölmühle 40, 52379 Langerwehe, in 
Auftrag gegeben werden. Für die Beschriftung der Verschlussplatte ist abzuklären, ob eine Belegung 
der Urnennische mit ein oder zwei Urnen vorgesehen ist. Die Gebühr für eine Urnennische beträgt 
1.240,00 € (incl. Verschlussplatte, aber ohne Beschriftung), die Ruhefrist 20 Jahre. 
 

Langerwehe, den 26. Oktober 2016 

 
Der Bürgermeister 
 
( Göbbels ) 


